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10-JÄHRIGE  
SYSTEM-GEWÄHRLEISTUNG



Es gelten die auf hier abgedruckten Vertragsbedingungen.
mit dem System-Partner ARDEX GmbH

Bauobjekt:

Einsatzbereiche

   Wohn- und Arbeitsbereiche (rein begehbare Beläge)
   Verkaufsräume
   begangene Verkehrszonen (z.B. Flure in Bürogebäuden)
   KFZ-Ausstellung
   

ARDEX FLEXBONE® Entkopplungsmatte

   KFZ-Annahme befahrbar
   Nassräume
   Verwaltung, Gewerbe, Industrie  
(befahrbar mit luftbereiften  Fahrzeugen)

   

Untergründe
  Zementestrich; Fläche ____________m²

  Anhydritestrich; Fläche ____________m²

  gerissener Estrich; Fläche ____________m²

  Holzuntergrund; Fläche ____________m²

  _________________; Fläche ____________m²

Belagsmaterial (Art/Typ):
  Keramik (Steinzeug); Format ____ x____ mm; Dicke ___mm

  Keramik (Feinsteinzeug);  Format ____ x____ mm; Dicke ___mm

  Naturwerkstein; Format ____ x____ mm; Dicke ___mm

  Teppichboden

  Mehrschichtparkett

   

Ardex GmbH · Friedrich-Ebert-Straße 45 · D-58453 Witten

Straße/Hausnummer: Geschoss:

PLZ/Ort:

Eingesetzte Materialien:

Für den Untergrundausgleich
  ARDEX P 51 READY Haft- und Grundierdispersion
  ARDEX AM 100 Ausgleichsmörtel
  ARDEX K 36 NEU Ausgleichsmasse
  ARDEX K 15 DR Glätt- und Nivelliermasse
  ARDEX K 60 Ausgleichs- und Glättmasse
  ARDEX ___________________________

Zum Ausspachteln der ARDEX FLEXBONE®

  ARDEX K 66F Ausgleichs- und Glättmasse
  ARDEX ___________________________

Fliesen-/Natursteinkleber zum Verkleben der oberbeläge
  Ardex X 78 MICROTEC Flexkleber
  Ardex X 90 MICROTEC3 Flexkleber
  ARDEX S 28 MICROTEC Großformatkleber

Fugenmörtel 
  ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell
  ARDEX G9S FLEX 2-15 Flex-Fugenmörtel, schnell
  ARDEX G10 Premium Flexfuge 1-10mm

Klebstoffe für textile Beläge  
  ARDEX AF 230   ARDEX AF 290 
  ARDEX AF 270   ARDEX AF 825
  ARDEX AF 2224

Klebstoffe für elastische Beläge 
  ARDEX AF 140   ARDEX AF 2224
  ARDEX AF 155   ARDEX AF 785
  ARDEX AF 139 

Klebstoffe für Parkett  
  ARDEX AF 480   ARDEX AF 460

Silikon
  ARDEX ST Naturstein-Silicon

Entkopplungsmatte
 ARDEX FLEXBONE®

Zum Verkleben DER ARDEX FLEXBONE®

  Ardex X 78 MICROTEC Flexkleber
  Ardex X 90 MICROTEC3 Flexkleber
  ARDEX S 28 MICROTEC Großformatkleber
   Ardex AF 460 / SMP-Klebstoff

Abdichtung in Nassräumen
   ARDEX 7 + 8 Dichtkleber inkl. TRICOM Dichtset 
in Kombination mit ARDEX FLEXBONE®

ARDEX FLEXBONE®  Entkopplungsmatte

Gewährleistungsgeber:
Ardex GmbH

Datum / Unterschrift / Firmenstempel

Gewährleistungsnehmer:

Datum / Unterschrift / Firmenstempel

10-JÄHRIGE  
SYSTEM-GEWÄHRLEISTUNG



VERTRAGSBEDINGUNGEN
ARDEX FLEXBONE®

1. Einsatzbereiche
Die Gewährleistung gilt im Innenbereich für Wohn- und Arbeitsbereiche 
sowie  hochbelastete Bereiche entsprechend dem jeweils gültigen   
Technischen Datenblatt für ARDEX FLEXBONE®. Die Untergründe  
müssen grundsätzlich tragfähig, druckfest, ebenflächig und durch- 
biegungsfrei und gegebenenfalls gegen Höhenversatz gesichert sein. 

2. Produkte
Die objektbezogene 10-jährige Gewährleistung gilt für die auf der Vor-  
derseite näher bezeichneten Produkte der Gewährleistungs-Partner.   
Sie umfasst die zugesicherte Eigenschaft der eingesetzten Produkte   
bei fachgerechter Verarbeitung und unter  Einhaltung der jeweils gültigen 
Produktdatenblätter zum Zeitpunkt der Ausführung. Insbesondere die 
Funktionsfähigkeit der Produkte als Gesamtsystem ist gegeben.

Als Oberbelag sind für den Anwendungsbereich geeignete, seitens der 
Gewährleistungspartner für den jeweiligen Einsatzbereich frei gegebene 
Beläge wie Fertigparkett, Vinyl und Teppich, sowie Fliese und Naturstein 
ARDEX FLEXBONE® einzusetzen.

3. Vertragspartner
Die System-Gewährleistung gilt ausschließlich für ausführende Fach-  
betriebe des  Fliesen-, Naturstein- oder Bodenlegerhandwerk, die nach 
dem Werkvertrag eine entsprechende Sachmängelhaftung gegenüber 
ihren Auftraggebern übernehmen müssen.

4. Dauer der Gewährleistung
Die Haftungsvereinbarung muss vor Beginn der Arbeiten mit den 
Gewährleistungs-Partnern schriftlich abgeschlossen werden. Sie   
beträgt 10 Jahre nach nachgewiesener Fertigstellung, längstens   
jedoch 10 1/4 Jahre nach nachgewiesenem Kauf der Produkte der 
Gewährleistungs-Partner.

5. Umfang der Gewährleistung
Für nachfolgende Produkteigenschaften übernehmen die Gewähr-  
leistungs-Partner eine 10-jährige Gewährleistung:

(1)  Die Entkopplung der Belagskonstruktion vom Untergrund durch  
ARDEX FLEXBONE® bei der festen Verlegung .

(2)  Den Dampfdruckausgleich bei Restfeuchte im Untergrund über das 
Dampfdruckausgleichsvlies von ARDEX FLEXBONE®.

(3)  Die Funktionsfähigkeit der von den Gewährleistungs-Partnern  
gelieferten  Materialien als Gesamtsystem.

(4)   Den Schutz des Untergrundes vor Feuchtigkeit in Nassräumen 
geprüft durch ARDEX FLEXBONE® in Kombination mit dem ARDEX 
Abdichtungssystem 7 + 8, inkl. Dichtbänder und mit ARDEX  
Fliesen- und Natursteinklebern (mit allgemein bauaufsicht-  
lichem Prüfzeugnis MPA NRW P-22-MPANRW-0087-20 sowie  
P-22-MPANRW-11371-20).

Voraussetzung ist die Ausführung der Gesamtkonstruktion nach den   
Verarbeitungsrichtlinien der Gewährleistungspartner in der jeweils   
gültigen Fassung sowie sonst nach den anerkannten Regeln der Technik. 
Mängel und/oder Schäden, die auf die Verwendung ungeeigneter   
Materialien und/oder einer unsachgemäßen Ausführung zurückzuführen 

sind, sind von dieser Vereinbarung ausgeschlossen. Der Vertragspartner 
hat den Nachweis für die Eignung zu erbringen. Der Geltungsbereich der 
Gewährleistungs-Partnerschaft ist auf Deutschland beschränkt.

6. Leistungen im Gewährleistungsfall
Die 10-jährige Gewährleistung umfasst die Nachbesserung von unmittel-

  baren Schäden am Belag und der dafür erforderlichen Unterkonstruktion. 
Sonstige Folgekosten und Ersatzleistungen sind ausgeschlossen. Sach-
mängelhaftungsansprüche kann der Vertragspartner ausschließlich nur 
gegenüber demjenigen Gewährleistungs-Partner geltend machen, des-
sen Produkt/e trotz fachgerechter Ausführung zu einem Schaden 
geführt hat/haben. Der jeweilige Gewährleistungs-Partner ist nach seiner 
Wahl berechtigt, die Sanierung entweder selbst, durch von ihm beauftragte 
Fachfirmen oder durch den Vertragspartner durchführen zu lassen. Die 
Sanierung beschränkt sich auf die beschädigten Teilbereiche. Ist dies 
nicht möglich, wird ein neuer keramischer Belag, qualitativ gleichwertig, 
verlegt. Wird dem Gewährleistungs-Partner keine Möglichkeit zur Nach-
besserung gegeben, beschränkt sich seine Ersatzpflicht auf Kosten, die 
ihm bei Nachbesserung durch ihn selbst entstanden wären.

7. Mitteilungspflicht des Vertragspartners
Zur Geltendmachung von Sachmängelansprüchen hat der Vertrags-

  partner dem Gewährleistungs-Partner den Fertigstellungszeitpunkt der 
Belagskonstruktion und die Abnahme der Leistung durch Übersendung 
einer Kopie des Abnahmeprotokolls innerhalb von 6 Wochen nachzu-

  weisen. Der Vertragspartner hat dem Gewährleistungs-Partner einen 
Schadensfall unverzüglich und so rechtzeitig schriftlich mitzuteilen, 

  dass möglichst eine Nachbesserung nach dieser Vereinbarung durch-
  geführt werden kann. Erfolgt eine unverzügliche und rechtzeitige 

  Mitteilung nicht, beschränkt sich die Ersatzpflicht des Gewähr-
  leistungs-Partners auf die Kosten, die ihm bei Nachbesserung durch 

  ihn selbst entstanden wären. Hat der Vertragspartner die unverzügliche 
und rechtzeitig Mitteilung schuldhaft unterlassen, ist die Ersatzpflicht 
des Gewährleistungs-Partners ausgeschlossen.

8. Abtretung
Ansprüche, die dem Vertragspartner nach dieser Vereinbarung 

  zustehen, dürfen nur nach vorheriger, schriftlicher Zustimmung 
  beider Gewährleistungs-Partner an Dritte abgetreten werden.

9. Gerichtsstand
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dieser Vereinbarung ist 

  Standort des jeweiligen Gewährleistungs-Partners

10. Schlussbestimmungen
Sollten Regelungen dieses Vertrages unwirksam oder nicht durchführbar 
sein, so bleibt der Vertrag im Übrigen gültig. Anstelle der unwirksamen 
Regelungen tritt eine sinngemäße Ergänzung des Vertrages, die den 

  Vorstellungen der Vertragspartner bei Vertragsabschluß am nächsten 
kommt.

Diese Vereinbarung untersteht materiellem deutschem Recht. 

  Entkopplungsmatte10-JÄHRIGE  
SYSTEM-GEWÄHRLEISTUNG



ARDEX GmbH 

Friedrich-Ebert Str. 45
58453 Witten
Tel.: +49 (0) 2302  664 -0 
Fax: +49 (0) 2302  664-240 

kundendienst@ardex.de
www.ardex.de

Besuchen Sie uns auf 
www.facebook.com/ardexDE
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